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schaftlicher Verhältnisse. In allen 
vorsozialistischen Gesellschaftsfor
mationen setzen sich die gesell
schaftlichen G. »in unbewußter 
Weise, in der Form der äußern 
Notwendigkeit, inmitten einer 
endlosen Reihe scheinbarer Zufäl
ligkeiten« (Engels, MEW, 21, 
S. 293) durch; die Menschen be
herrschen nicht die G. ihres gesell
schaftlichen Tuns, sondern werden 
von diesen als ihnen fremde Kräfte 
beherrscht (—» Spontaneität). Erst 
mit dem Übergang zum Sozialis
mus schaffen sich die Menschen in 
wachsendem Maße die Möglich
keit, die gesellschaftlichen G. auf 
der Grundlage ihrer Erkenntnisse 
bewußt auszunutzen und anzu
wenden. Von grundlegender Be
deutung bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesell
schaft ist die immer genauere Er
kenntnis und Ausnutzung der 
—* ökonomischen Gesetze. Im Hinblick 
auf die Größe der Wirkungssphäre 
eines G. unterscheidet man allge
meine und spezifische G. Die Wir
kungssphäre der allgemeinen Ent- 
wicklungs-G. der Natur, der Ge
sellschaft und des Denkens, die 
vom dialektischen und historischen 
Materialismus erforscht werden, 
umfaßt alle Erscheinungen der 
Wirklichkeit. Die Einteilung der G. 
in allgemeine und spezifische ist 
relativ. Die allgemeinen G. einer 
bestimmten Bewegungsform der 
Materie sind z. B. im Hinblick auf 
die G. des dialektischen Materialis
mus spezifische G. In Abhängig
keit davon, ob ein gesetzmäßiger 
Zusammenhang zwischen Einzel
oder Massenerscheinungen vor
liegt, unterscheidet man dynami
sche und statistische G. Das stati
stische G. kennzeichnet einen ge
setzmäßigen Zusammenhang, der 
in einer Fülle von Zufälligkeiten 
innerhalb einer Massenerschei
nung zum Ausdruck kommt, die 
Massenerscheinung als Ganzes be
stimmt und damit zugleich einen 
Rückschluß auf das durchschnittli-
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che Verhalten einer Einzelerschei
nung innerhalb des gegebenen Ge
samtzusammenhangs ermöglicht. 
Statistische G. finden wir z. B. in 
der Molekularphysik, der Quanten
mechanik, aber auch in gesell
schaftswissenschaftlichen Diszipli
nen..
2. juristisches G.: ein Rechtsakt der 
höchsten Staatsgewalt, in dem 
grundlegende allgemeinverbindli
che Verhaltensregeln zusammenge
faßt sind. G. bringen in allgemeiner 
Form den Willen der Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten, die 
Hauptrichtung der Politik der mar
xistisch-leninistischen Partei und 
des sozialistischen Staates zum 
Ausdruck. Mit ihrer Hilfe organi
siert, gestaltet und schützt die Ar
beiterklasse die wesentlichen ge
sellschaftlichen Verhältnisse. G. 
werden von dem höchsten Organ 
der Staatsgewalt - in den sozialisti
schen Staaten von den obersten 
Volksvertretungen (—» Volkskammer 
der DDR) - erlassen; sie können 
auch unmittelbar durch die Stimm
berechtigten durch —» Volksentscheid 
beschlossen werden. Das G. ist die 
wichtigste Quelle des sozialisti
schen —* Rechts. Ihm müssen alle 
anderen Normativakte entspre
chen. Die gesamte Tätigkeit der 
Staatsorgane erfolgt auf der Grund
lage der G., die zugleich das feste 
Fundament für ein stabiles Regime 
der —» sozialistischen Gesetzlichkeit 
sind. Allein die oberste Volksver
tretung ist berechtigt, G. zu verän
dern und aufzuheben. Die G. wer
den in einem bestimmten Verfah
ren vorbereitet und beschlossen 
(—» Gesetzgebung).
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ökonomisches Gesetz, das erfor
dert, bei aller gesellschaftlichen Tä
tigkeit (in den produzierenden und


